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Teil B  Fachliche Festlegungen zur nachhaltigen Raumentwicklung 
   
  Ökologisch nachhaltige Sicherung und Entwicklung 
   

B I   Natur und Landschaft 
   
1   G Leitbild der Landschaftsentwicklung 
   
  Die natürlichen Lebensgrundlagen sollen zum Schutze der Menschen sowie 

der Tier- und Pflanzenwelt in allen Teilräumen der Region nachhaltig gesichert 
und erforderlichenfalls wieder hergestellt werden.  
 

  Bei der Entwicklung der Region Ingolstadt soll der unterschiedlichen Belast-
barkeit der einzelnen Teilräume Rechnung getragen werden. 

   
   
2  Boden 
   
2.1 G Dem Bodenschutz soll besonderes Gewicht zukommen. Die Inanspruchnah-

me und die Versiegelung von Grund und Boden soll verringert werden.  
   
2.2 G Die vielfältigen ökologischen, land- und forstwirtschaftlichen Funktionen des 

Bodens sollen erhalten und, wo erforderlich, wieder hergestellt werden. Nach-
haltig bodenschädigende Maßnahmen sollen vermieden werden.  

   
  Altlasten sollen erfasst und entsprechend ihrer Dringlichkeit saniert werden. 
   
2.3 G Dem Verlust des Bodens durch Wasser- und Winderosion soll entgegenge-

wirkt werden. 
   
2.4  G Die Regenerierbarkeit fruchtbarer Böden mit hohem Filter- und Puffervermö-

gen gegenüber Schadstoffeinträgen soll nicht geschmälert werden. Soweit 
diese bereits beeinträchtigt ist, sollen Maßnahmen zur Wiederherstellung ein-
geleitet werden. 

   
2.5  Z Die Niedermoorböden in den Tälern der Südlichen Frankenalb sollen erhalten 

und wenn möglich renaturiert werden. 
   
2.6 Z Im Donautal sollen grundwasserbeeinflusste Böden und Auenböden, die noch 

einer natürlichen Überschwemmungsdynamik unterliegen, erhalten werden. 
Sonderstandorte, insbesondere  Brennen, sollen erhalten werden. 

   
2.7 Z Die Niedermoorböden des Donaumooses sollen langfristig und großflächig 

erhalten werden. 
   
  Vordringlich im westlichen Donaumoos sollen im Bereich mächtiger Torfkörper 

Maßnahmen zur Renaturierung von Moorböden durchgeführt werden. 
   
2.8 G Die Ergebnisse und Aussagen des Donaumoos-Entwicklungskonzeptes sollen 

berücksichtigt werden. 
   
2.9 Z Die Flugsanddünen des Donau-Isar-Hügellandes sollen erhalten werden. 
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3  Wasser 
   
3.1 Z Die Grundwasservorkommen sollen langfristig gesichert und geschützt wer-

den. 
   
3.2 Z Eine Schädigung der Ökosysteme der Oberflächengewässer einschließlich 

der Uferbereiche und der Auen soll vermieden werden. 
   
3.3 Z Die Überschwemmungsbereiche der Flüsse und Bäche sollen in ihrer Funktion 

im Naturhaushalt erhalten werden. Verlorengegangene Retentionsräume sol-
len, soweit möglich, wieder hergestellt werden. 

   
   
4  Luft / Klima 
   
4.1 Z Kaltluftentstehungsgebiete und für den Luftaustausch und den Frischlufttrans-

port bedeutende Talräume sollen in ihrer Funktion erhalten werden. 
   
4.2 Z Die donaubegleitenden Auwälder sollen als wichtige Frischluftproduktionsflä-

chen und Frischlufttransportbahnen erhalten werden. 
   
4.3 G Auf eine Renaturierung der großflächigen Moorböden des Feilen- und Do-

naumooses soll auch aus Gründen des landschaftlichen Wärmehaushaltes 
hingewirkt werden. 

   
  Die Ergebnisse und Aussagen des Donaumoos-Entwicklungskonzeptes und 

des Feilenmoos-Entwicklungskonzeptes sollen berücksichtigt werden. 
   
4.4 G Im Oberzentrum Ingolstadt und in den Mittelzentren Eichstätt, Neuburg 

a.d.Donau, Pfaffenhofen a.d.Ilm und Schrobenhausen sollen zur Förderung 
der Durchlüftung Grünzüge und Freiflächen erhalten und entwickelt werden. 

   
   
5  Arten und Lebensräume 
   
5.1 G In Gebieten mit geringen Anteilen naturbetonter Flächen, soll dieser Anteil 

erhöht werden. 
 

5.2 G In Gebieten mit hohen Anteilen naturnaher und halbnatürlicher Lebensräume 
sollen vordringlich Sicherungs- und Entwicklungsmaßnahmen zum Aufbau 
eines regionalen Biotopverbundes durchgeführt werden. 

   
5.3 Z Als Schwerpunktgebiete eines regionalen Biotopverbundes sollen nach Mög-

lichkeit die Tal- und Auenlandschaften von Altmühl mit Nebentälern, Schutter, 
Donau, Sandrach, Paar und Ilm sowie das Wellheimer Trockental vernetzt 
werden. 

   
  Der regionale Biotopverbund soll durch Siedlungsvorhaben und größere Infra-

strukturmaßnahmen nicht unterbrochen werden. Planungen und Maßnahmen 
sollen im Einzelfall möglich sein, sofern sie nicht zu einer Isolierung bzw. Ab-
riegelung wichtiger Kernlebensräume führen und den Artenaustausch unmög-
lich machen. 
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  Die Schwerpunktgebiete des regionalen Biotopverbundes sind in Karte 3 
Landschaft und Erholung, Tektur 3, Natur und Landschaft, M 1:100 000 zeich-
nerisch erläuternd dargestellt.  

   
5.4 Z Folgende regional charakteristische Biotoptypen sollen vorrangig im Rahmen 

des Biotopverbundes gesichert und entwickelt werden: 
   
  - die natürlich entstandenen Felsfluren und Kalktrockenrasen der Südlichen 

Frankenalb 
  - die durch extensive Beweidung entstandenen Kalkmagerrasen, Halbtro-

ckenrasen und Wachholderheiden der Südlichen Frankenalb 
  - die naturnahen Hangwälder des Altmühltals und des Wellheimer Trocken-

tals 
  - die Sandfluren, Sandmagerrasen und Halbtrockenrasen und naturnahen 

Kiefernwälder auf Dünensanden des Donaumoos-Paar-Hügellandes 
  - die Auwälder und die naturnahe Auenvegetation einschließlich der Altarm-

reste der Donau, Ilm, Paar, Sandrach, Schutter, Ussel und des Feilenfors-
tes  

  - die Niedermoore und die naturnahen grundwasserbeeinflussten Lebens-
räume im Donau-, Schutter-, Küh- und Feilenmoos 

  - die Feuchtgebietsreste zwischen Wellheim und Feldmühle 
  - der durch extensive Bewirtschaftung entstandene Eichen-Hainbuchen-

Wald westlich von Gerolfing ("Gerolfinger Eichenwald") 
  - die Sekundärlebensräume seltener wärmeliebender Tier- und Pflanzenar-

ten in Steinbrüchen, auf Steinbruchhalden, ausgebeuteten Rohstoffgruben 
und im Bereich alter Festungsrelikte 

  - die Hangquellaustritte am Fuß der Südlichen Frankenalb 
  - die Niederterrassenwälder bei Weichering 
  - die Laiche im Donaumoos 
   
   
6  Landschaftsbild 
   
6.1  G Das Landschaftsbild soll in seiner naturgeographisch und kulturhistorisch be-

gründeten charakteristischen Eigenart erhalten werden. 
   
6.2 Z Das landschaftliche Erscheinungsbild des Altmühltals und seiner Nebentäler 

sowie des Wellheimer Trockentals mit offenen Talräumen, charakteristischen 
Steilhängen, Wacholderheiden und naturnahen Misch- und Laubwäldern soll 
erhalten werden. 

   
  Insbesondere auf den charakteristischen Steilhängen, Wacholderheiden und 

im Talgrund sollen Aufforstungen nicht erfolgen. 
   
  Die noch weitgehend naturnahen Fluss- und Bachläufe des Altmühltals und 

seiner Nebentäler sollen erhalten werden. 
   
6.3 Z Das landschaftliche Erscheinungsbild der Hochfläche der Südlichen Franken-

alb und des Anstiegs zur Südlichen Frankenalb soll durch geeignete Maß-
nahmen aufgewertet werden. 

   
   
6.4 Z Das landschaftliche Erscheinungsbild des Donaudurchbruchs bei Stepperg 

soll als hochwertige Naturlandschaft erhalten werden. 
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6.5  Z Außerhalb der Siedlungsbereiche soll der offene Landschaftscharakter mit 

seinen Entwässerungsgräben, Birkenalleen und Windschutzpflanzungen  er-
halten und gestärkt werden. 

   
6.6 Z Die bewegte Landschaft des Donau-Isar-Hügellandes soll in ihrem durch land- 

und forstwirtschaftliche Nutzung geprägten abwechslungsreichen Charakter 
erhalten werden. Strukturarme Bereiche sollen belebt werden. 

   
  Insbesondere die kleinteilig genutzte, strukturreiche Landschaft zwischen 

Deimhausen und Gotteshofen sowie die historisch bedeutsamen Eichenhaine 
um Jetzendorf sollen als Kulturlandschaft erhalten werden. 

   
6.7  Z Die kulturhistorisch bedeutsamen Bestandteile der Ingolstädter Landesfestung 

sollen erhalten werden und im Landschaftsraum erlebbar bleiben. 
   
   
7 G Naturbezogene Erholung 
   
  Landschaftsteile, die sich aufgrund ihrer landschaftlichen Vielfalt, Naturnähe, 

Gewässernähe, ihres Waldreichtums, Reliefs oder ihres kleinteiligen Nut-
zungsmusters besonders für eine naturbezogene Erholung eignen, sollen ge-
sichert und nachhaltig entwickelt werden. 

   
   
8  Landschaftliche Vorbehaltsgebiete 
   
8.1 Z Gebiete mit landschaftsökologisch wertvoller Ausprägung und charakteristi-

schem Landschaftsbild werden als landschaftliche Vorbehaltsgebiete be-
stimmt. 

   
8.2 Z In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten kommt den Belangen des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege zur Sicherung 
  - des Arten- und Biotopschutzes 
  - wichtiger Boden- und Wasserhaushaltsfunktionen 
  - des Landschaftsbildes und der naturbezogenen Erholung 
  besonderes Gewicht zu. 
  Dieses besondere Gewicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist 

bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men im Einzelfall zu berücksichtigen.  

   
8.3 Z In der Region Ingolstadt werden als landschaftliche Vorbehaltsgebiete be-

stimmt: 
  - Altmühltal mit Seitentälern (01) 
  - Wellheimer Trockental mit Seitentälern (02) 
  - Hochalb (03) 
  - Schambachtal bei Altmannstein mit Seitentälern (04) 
  - Schuttertal (05) 
  - Donauniederung (06) 
  - Donauterrassen (07) 
  - Donaumoos und Paarniederung (08) 
  - Feilenmoos (09) 
  - Rainer Hochterrasse und Hochschotterplatte (10) 
  - Hügellandschaften des Donau-Isar-Hügellandes (11) 
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  - Paartal (12) 
  - Ilmtal (13) 

 
  Die einzelnen Teilräume der landschaftlichen Vorbehaltsgebiete und ihre vor-

dringlichen Funktionen sind in Anhang 1 aufgeführt. 
   
  Lage und Umgriff der landschaftlichen Vorbehaltsgebiete bestimmen sich 

nach Karte 3 Landschaft und Erholung, Tektur 3, Natur und Landschaft, M 
1:100 000, die Bestandteil des Regionalplans ist. 

   
8.4 G Sicherungs- und Pflegemaßnahmen 
   
  In den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten der nachstehend genannten 

Landschaftsräume soll insbesondere auf folgende Sicherungs- und Pflege-
maßnahmen hingewirkt werden: 

   
8.4.1  Landschaftsraum Südliche Frankenalb 
   
8.4.1.1 G Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  Altmühltal mit Seitentälern (01) 
  - Halbtrocken- und Trockenrasenbestände sollen geschützt und weiterent-

wickelt werden. Zugewachsene Bereiche sollen wieder freigestellt werden. 

  
- Laubholzreiche, naturnahe Wälder mit strukturreichen Waldrändern sollen 

erhalten und entwickelt werden. 
  - Überschwemmungsbereiche und gewässernahe Flächen sollen geschützt 

werden. 
  - Der Anteil extensiver Grünlandnutzung soll erhöht werden. 
  - Das trockengefallene Ottmaringer Moos soll unter Beachtung der neuen 

Rahmenbedingungen ökologisch aufgewertet und entwickelt werden. 
  - Naturverträgliche Freizeit- und Erholungsnutzungen sollen gefördert wer-

den. 
 

8.4.1.2 G Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  Wellheimer Trockental mit Seitentälern 
(02) 

  - Halbtrocken- und Trockenrasenbestände sollen geschützt und weiterent-
wickelt werden. Zugewachsene Bereiche sollen wieder freigestellt werden. 

  - Die Trockentäler sollen offengehalten werden. 
  - Das Erscheinungsbild intensiv genutzter landwirtschaftliche Flächen soll 

durch naturnahe Kleinstrukturen verbessert werden. 
  - Bachläufe sollen renaturiert werden. 
  - Der Anteil extensiver Grünlandnutzung soll erhöht werden.  
   
8.4.1.3 G Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  Hochalb (03) 
  - Wertvolle ehemalige Kalksteinbrüche und Schutthalden sollen als Sekun-

därlebensräume gesichert werden. 
  - Kleinstrukturen und Sonderstandorte wie Dolinen, Tümpel, Lichtungen, 

Altholzinseln, kleinflächige Abgrabungen sollen erhalten und entwickelt 
werden. 

  - Bestehende Trocken-, Feucht- und Waldlebensräume sollen gesichert und 
entwickelt werden. Vernetzungsstrukturen sollen geschaffen werden. 

  - Auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen soll das Landschaftsbild 
durch Feldraine und Gehölzgruppen belebt werden. 

  - Extensiv genutzte Flächen sollen beibehalten, und wenn möglich, erweitert 
werden. 

  - Bachtäler sollen als naturnahe Lebensräume entwickelt werden. 
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8.4.1.4 G Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  Schambachtal bei Altmannstein mit Sei-
tentälern (04) 

  - Feuchtflächen sollen erhalten werden. 
  - Wacholderheidestandorte sollen erhalten werden. 
  - Buchenwälder sollen erhalten und erweitert werden. 
  - Aufforstungen in den waldfreien Tälern sollen vermieden werden. 
  - Halbtrocken- und Trockenrasenbestände sollen geschützt und weiterent-

wickelt werden. Zugewachsene Bereiche sollen wieder freigestellt werden. 
   
8.4.1.5 G Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  Schuttertal (05) 
  - Naturnahe Fließgewässerabschnitte und Feuchtlebensräume sollen erhal-

ten und entwickelt werden. Bachläufe sollen renaturiert werden. 
  - Wiesenbrüterflächen sollen gesichert werden. 
  - Niedermoorböden sollen erhalten und renaturiert werden. 
  - Der Anteil extensiver Grünlandnutzung soll erhöht werden. 
  - Lebensräume für den Weißstorch sollen entwickelt und gesichert werden. 
   
8.4.2  Landschaftsraum Donautal und Donaumoos 
   
8.4.2.1 G Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  Donauniederung (06) 
  - Die Donauauwälder sollen nachhaltig gesichert und entwickelt werden. 
  - Feuchtgebiete, insbesondere Altwässer, Flutmulden und Vermoorungen 

sollen erhalten werden. Zerstörte Auenbiotope sollen nach Möglichkeit re-
aktiviert werden. 

  - Ehemalige Überschwemmungsbereiche der Donau sollen, soweit möglich, 
wieder hergestellt werden. 

  - Wiesenbrüterflächen sollen gesichert werden. 
  - Maßnahmen zur Wiederansiedlung des Weißstorchs sollen ergriffen wer-

den. 
  - Niedermoorböden sollen erhalten und renaturiert werden. 
  - Brennenbereiche und Trockenstandorte sollen offengehalten und ge-

schützt werden. 
  - Die naturnahen Mischwaldbestände, Trocken- und Feuchtlebensräume 

sowie Heckengebiete entlang der Donausteilhänge sollen erhalten wer-
den. 

  - Naturnahe Lohenbereiche sollen erhalten, zerstörte Abschnitte wieder 
hergestellt werden. 

  - Die Durchlässigkeit der Donau soll erhalten bzw. wieder hergestellt wer-
den. 

   
8.4.2.2 G Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  Donauterrassen (07) 
  - Naturnahe Wälder sollen erhalten und entwickelt werden. 
  - Das Glacis der Stadt Ingolstadt soll als durchgehender Grünring gesichert 

werden. 
  - Bei der landwirtschaftlichen Nutzung soll die geringe Filter- und Pufferfunk-

tion der Böden berücksichtigt werden. 
   
   
8.4.2.3 G Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  Donaumoos und Paarniederung (08) 
  - Wiesenbrüterlebensräume sollen gesichert werden. 
  - Feucht- und Nasswiesen sollen erhalten werden. 
  - Niedermoorböden sollen erhalten und renaturiert werden. 
  - Naturnahe Waldinseln sollen gesichert werden. 
  - Das Orts- und Landschaftsbild soll durch Begleitgrün an Straßen und 

Wassergräben bereichert werden. Straßenbegleitende Alleen sollen ge-
pflegt und neu angelegt werden. 
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  - Der Flusslauf der Paar soll, soweit möglich, renaturiert werden. 
  - Lebensräume für die Bachmuschel sollen gesichert und entwickelt werden. 
   
8.4.2.4 G Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  Feilenmoos (09) 
  - Naturschutzwürdige Feuchtwaldbestände und Hutungsbereiche sollen 

gesichert und entwickelt werden. 
  - Naturferne Nadelforste sollen in naturnahe, standortgerechte Laub- bzw. 

Laubmischwälder umgewandelt werden. 
  - Bestehende Ackerflächen sollen, soweit wirtschaftlich vertretbar, in Grün-

land umgewandelt werden. 
  - Wiesenbrüterlebensräume sollen entwickelt werden. 
  - Der Kiesabbau soll beendet werden. 
  - Die bereits abgebauten Kiesflächen sollen wieder in einen naturnahen 

Zustand zurückgeführt und zu Landschaftsseen rekultiviert werden. 
  - Lebensräume der Stillgewässer und Feuchtgebiete sollen erhalten und 

entwickelt werden. 
  - Schutzwürdige Bereiche und intensive Erholungsnutzung sollen entfloch-

ten werden. 
   
8.4.3 G Landschaftsraum Aindlinger Terrassentreppe 
   
  Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  Rainer Hochterrasse und Hochschotter-

platte (10) 
  - Die naturnahen Feuchtwälder des Sehensander Forstes sollen gesichert 

werden. 
  - Trockenbiotope und thermophile Gebüsche sollen erhalten und entwickelt 

werden. 
  - Das Floramoos soll gesichert werden. 
  - Wertvolle Silikatmagerrasen sollen gesichert werden. 
  - Insbesondere in den Talräumen und ausgedehnten Fluren sollen Restbe-

stände von Niedermooren und sonstige Feuchtflächen vor weiteren Eingrif-
fen geschützt werden. 

   
8.4.4  Landschaftsraum Donau-Isar-Hügelland 
   
8.4.4.1 G Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  Hügellandschaften des Donau-Isar-

Hügellandes (11) 
  - Naturnahe Kiefernwälder und Flugsanddünen sollen erhalten werden. 
  - Die Grünlandbereiche zwischen Langenmosen und Edelshausen sollen 

als potentielle Wiesenbrütergebiete gesichert und entwickelt werden. 
  - Für die Entwicklung von Feuchtlebensräumen sollen die Bachlandschaften 

von Gerolsbach, Lindacher Bach, Nöbach, Pudelbach, Schnellbach und 
Weilach (Obere Weilach) vorrangig erhalten werden. 

  - Magerrasen und Gehölzstrukturen sollen erhalten werden. 
  - Strukturreiche Wälder sollen erhalten und durch Erhöhung des Laubwald-

anteils entwickelt werden. Struktur- und artenreiche Waldsäume sollen 
aufgebaut werden. 

  - Das Teichgebiet bei Einberg und der nördliche Feilenforst sollen als Le-
bensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten erhalten werden. 

   
8.4.4.2 G Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  Paartal (12) 
  - Die naturnah verbliebenen Mäander der Paar mit ungestörter Ufervegeta-

tion sollen erhalten und gesichert werden. 
  - Wiesenbrüter- und Weißstorchlebensräume sollen gesichert und erweitert 

werden. 
  - Niedermoorböden sollen erhalten und renaturiert werden. 
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  - Noch vorhandene Altwässer und Auwaldbestände sollen erhalten werden. 
  - Brutmöglichkeiten für die Uferschwalbe sollen gesichert und entwickelt 

werden. 
   
8.4.4.3 G Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  Ilmtal (13) 
  - Naturnahe Fließgewässerabschnitte sollen unter Einbeziehung von Alt-

wassern und Auwaldresten erhalten und entwickelt werden. 
  - Feuchtlebensräume sollen erhalten werden. Insbesondere die Nasswiesen 

und Feuchtwälder entlang des Augrabens und Birkenhartbaches sollen 
gesichert werden. 

  - Niedermoorböden sollen erhalten und renaturiert werden. 
  - Die Lebensräume von Weißstorch und Wachtelkönig sollen gesichert und 

erweitert werden. 
   
   
9  Regionale Grünzüge 
   
9.1 Z Regionale Grünzüge sollen 
  - der Verbesserung des Klimas und zur Sicherung eines ausreichenden 

Luftaustausches 
  - der Gliederung der Siedlungsräume 
  - der Erholungsvorsorge in Siedlungsgebieten und siedlungsnahen Berei-

chen 
  dienen. 
   
  Regionale Grünzüge sollen durch Siedlungsvorhaben und größere Infrastruk-

turmaßnahmen nicht unterbrochen werden. Planungen und Maßnahmen sol-
len im Einzelfall möglich sein, soweit die jeweilige Funktion gemäß Absatz 1 
nicht entgegensteht. 

   
9.2 Z Als regionale Grünzüge werden festgelegt: 
  - Usseltal (01) 
  - Engeres Donautal (02) 
  - Schuttertal und Bachtäler bei Ingolstadt (03) 
  - Sandrachaue und Lohen im Süden von Ingolstadt (04) 
  - Talraum zwischen Straß und Rohrenfels (05) 
  - Haselbachtal (06) 
  - Paartal mit Weilachtal (07) 
  - Ilmtal mit Gerolsbachtal, Tal des Geisenhausener Baches und Tal der 

Wolnzach (08) 
  - Wellheimer Trockental mit oberem Schuttertal (09) 
  - Altmühltal mit Anlautertal, Schwarzachtal, Sulztal und Ottmaringer Tro-

ckental (10) 
  - Schambachtal bei Altmannstein (11) 
   
   
   
  Lage und Umgriff der regionalen Grünzüge bestimmen sich nach Karte 3 

Landschaft und Erholung, Tektur 4, Regionale Grünzüge, M 1:100 000, die 
Bestandteil des Regionalplans ist. 

   
   
   
   
   



 
Fachliche Festlegungen                                                                                    B I   Natur und Landschaft 

 

   9 
Z:  Ziel      G:  Grundsatz   
Regionalplan Ingolstadt   (Fassung Dezember 2003)      

10  Schutzgebiete 
   
10.1 Z Durch ein abgestuftes System von Schutzgebieten sollen in der Region Ingol-

stadt Lebensräume naturraumtypischer und seltener Arten, naturnahe Land-
schaften, typische Kulturlandschaften und besonders erlebnisreiche Land-
schaften nachhaltig gesichert werden. 

   
10.2 Z Kernlebensräume naturraumtypischer und regional sowie überregional be-

deutsamer Arten sollen langfristig als Naturschutzgebiete gesichert werden. 
   
10.3 Z Als Landschaftsschutzgebiete sollen insbesondere Gebiete gesichert werden, 

die 
  - zur Sicherung und Entwicklung eines regionalen Biotopverbundes zwi-

schen den Kernlebensräumen notwendig sind 
  - der Neuentstehung großflächiger, naturnaher Lebensräume dienen 
  - als Erholungslandschaften und Landschaften mit außergewöhnlichem Er-

scheinungsbild eine besondere Bedeutung besitzen. 
    
10.4 Z Im Naturpark Altmühltal soll die naturraumtypische Vorbildlandschaft des Alt-

mühltals nachhaltig gesichert bleiben. 
   
10.5 Z Das großräumige Schutzgebietssystem soll über lokale Systeme kleinflächiger 

Biotope ergänzt werden. Besonders wertvolle, kleinflächige Lebensräume von 
lokaler und regionaler Bedeutung sollen als Naturdenkmäler, Landschaftsbe-
standteile und Grünbestände gesichert werden. 

   
10.6 G Bei der Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

soll vorrangig auf privatrechtliche Vereinbarungen hingewirkt werden. 
   
10.7 G Bestehende Schutzgebiete 
   
  Rechtsverbindlich festgesetzte Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, 

die Schutzzone des Naturparks Altmühltal sowie flächenhafte Naturdenkmäler 
sollen weiterhin gesichert bleiben. 

   
10.8 Z Geplante Naturschutzgebiete 
   
  Insbesondere in den Landschaftsräumen Südliche Frankenalb, Donautal und 

Donaumoos sowie Donau-Isar-Hügelland sollen weitere Naturschutzgebiete 
ausgewiesen werden 

   
  Die Gebiete sind in Anhang 2 aufgeführt und in Karte 3 Landschaft und Erho-

lung, Tektur 3, Natur und Landschaft, M 1:100 000 symbolhaft dargestellt. 
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10.9  Geplante Landschaftsschutzgebiete 
   
10.9.1 Z Die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten soll vorrangig in folgenden 

Landschaftsteilräumen vorgesehen werden: 
  - Bachtäler des Albanstiegs 
  - Donauauen östlich und westlich von Ingolstadt 
  - Sandrachaue westlich von Ingolstadt 
  - Feilenmoos 
  - Bachtäler der Aindlinger Terrassentreppe 
  - Kleinstrukturierte Gebiete des Donau-Isar-Hügellandes und der Aindlinger 

Hochterrasse 
  - Weilachtal 
  - Ilmtal 
   
  Die besonders vordringlichen Gebiete sind in Anhang 3 aufgeführt und in Kar-

te 3 Landschaft und Erholung, Tektur 3, Natur und Landschaft, M 1:100 000 
symbolhaft dargestellt. 

   
10.9.2 G Erweiterungen bestehender Landschaftsschutzgebiete, insbesondere zur 

Ausweisung landkreisübergreifender Landschaftsschutzgebiete, sollen vor-
rangig erfolgen. 

   
10.10  Sicherung und Pflege von Naturdenkmälern, Landschaftsbestandteilen und 

Grünbeständen 
   
10.10.1 Z Als Naturdenkmäler sollen in der Region Ingolstadt insbesondere gesichert 

werden: 
  - naturkundlich bedeutsame Aufschlüsse in Steinbrüchen und anderen Ab-

baustellen 
  - bedeutende Dolinen 
  - besondere Felsbildungen und Felshänge 
  - Karstquellen und natürliche Kleingewässer 
  - ehemalige Donauprallhänge und Uferkanten 
  - Sanddünen 
  - natürliche Hangquellaustritte 
   
10.10.2 Z Kleinflächige, naturschutzwürdige Vorkommen und Bestände seltener Lebens-

räume und Arten sollen als Landschaftsbestandteile ausgewiesen werden. 
   
10.10.3 Z Innerhalb bebauter Siedlungen sollen wertvolle Biotope und ortsbildprägende 

Vegetationsbestände als Grünbestände ausgewiesen werden. 
   



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 
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Landschaftliche Vorbehaltsgebiete 

 
Die Gebiete sind in Karte 3 Landschaft und Erholung, Tektur 3, Natur und Landschaft,  
M 1:100 000 zeichnerisch verbindlich und in der Begründungskarte zu B I 8.3, Landschaftli-
che Vorbehaltsgebiete M 1:500 000 zeichnerisch begründend dargestellt.  
  
Die landschaftlichen Vorbehaltsgebiete (B I 8 Z) umfassen nachfolgende Teilräume bzw. 
Biotoptypen. Der Zusatz „(1)“, „(2)“ oder „(3)“ bezeichnet die vordringliche Funktion des Teil-
raumes bzw. Biotoptyps: 

(1) Arten- und Biotopschutz 
(2) Boden- und Wasserhaushaltsfunktion 
(3) Landschaftsbild und naturbezogene Erholung 

  
  
Landschaftsraum Südliche Frankenalb 
  
Vom Altmühltal mit Seitentälern folgende Gebiete: 
 - Steilhänge des Altmühltales und dessen Seitentäler (1) 
 - Überschwemmungsbereiche der Altmühl und Anlauter sowie naturnahe Bachau-

en der Südlichen Frankenalb (1) 
 - Unterhänge des Altmühltales und Ottmaringer Trockentales (3) 
 - Talgrund des Ottmaringer Trockentales 
  
Vom Wellheimer Trockental mit Seitentälern folgende Gebiete: 
 - Steilhänge des Wellheimer Trockentales und dessen Seitentäler (1) 
 - Naturnahe Bachauen der Südlichen Frankenalb (1) 
 - Unterhänge des Wellheimer Trockentales (3) 
 - Talgrund des Wellheimer Trockentales (3) 
  
Von der Hochalb folgende Gebiete: 
 - Großflächige Kalksteinbrüche auf der Hochfläche der Südlichen Frankenalb (1) 
 - Kleinflächige Lebensräume auf der Hochfläche der Südlichen Frankenalb (1) 
 - Laubholzgeprägte und großflächige Wälder auf der Hochfläche der Südlichen 

Frankenalb (3) 
 - Gebiete mit hohem Anteil an Grenzertragsböden auf der Hochfläche der Südli-

chen Frankenalb (2) 
 - Feuchtlebensräume auf dem Standortübungsplatz nordöstlich von Wettstetten (1) 
 - Lebensraumkomplex am Reisberg (3) 
 - Ausflugsgebiete der Beutmühle westlich von Neuburg a.d.Donau (1) 
 - Bachtäler der Ingolstädter Donaualb (3) 
  
Vom Schambachtal bei Altmannstein mit Seitentälern folgende Gebiete: 
 - Naturnahe Bachauen der Südlichen Frankenalb (1) 
  
Vom Schuttertal folgende Gebiete: 
 - Niedermoorbereiche und Wiesenbrütergebiete des Schuttermooses (1) 
 - Schuttertal zwischen Schuttermoos und Ingolstadt (1) 
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Landschaftsraum Donautal und Donaumoos 
  
Von der Donauniederung folgende Gebiete: 
 - Donauauwälder zwischen Bertoldsheim und Ingolstadt (1) 
 - Donausteilhänge zwischen Stepperg und Bittenbrunn (3) 
 - Unbewaldete Überschwemmungsgebiete und als Ausuferungsbereiche potentiell 
 - geeignete Gebiete der Donau (2) 
 - Wiesenbrütergebiete im Donautal (1) 
 - Kleine Paar und Schüttrinnengraben (1) 
 - Englischer Garten sowie Donauaue zwischen Staustufe Bittenbrunn und Neu-

burg a.d.Donau (3) 
 - Gebiete zur Sicherung und Renaturierung naturnaher Bereiche im ehemaligen  

Überschwemmungsgebiet der Donau (1) 
 - Stadtwald Grünau, Bürgerschwaige und angrenzende, westliche Kiesweiher (1) 
 - Gerolfinger Eichenwald (1) 
 - Naherholungsgebiet Mitterschüttsee und Vorfeld südlich der Donau (3) 
 - Sandrachaue zwischen Rosenschwaig und der Alten Donau (1) 
 - Lohenbereich im Süden Ingolstadts (3) 
 - Auwaldsee (3) 
 - Gebiete hinter dem Hochwasserdamm östlich von Ingolstadt zwischen Feldkir-

chen und Großmehring (3) 
 - Gebiete im Bereich der Naturschutzgebiete „Königsau bei Großmehring“, „Alte 

Donau mit Brenne“ und „Donauauen an der Kälberschütt“ (1) 
 - Donauwälder zwischen Ingolstadt und Wackerstein (1) 
  
Von den Donauterrassen folgende Gebiete: 
 - Brucker Forst und Wald bei Rödenhof (1) 
 - Wälder bei Lichtenau (1) 
 - Glacisbereich der Stadt Ingolstadt (3) 
 - Gebiete mit hohem Anteil ertragsschwacher Böden und Sonderstandorten (2) 
  
Von Donaumoos und Paarniederung folgende Gebiete: 
 - Wiesenbrütergebiete sowie Nass- und Feuchtwiesen des Donaumooses (1) 
 - Naturnahe Waldinseln (Laiche) (1) 
 - Strukturreiche Gebiete des Donaumooses (1) 
 - Gewässerlebensräume an Kiesentnahmestellen bei Nazibühl und Obermaxfeld 

(1) 
 - Überwiegend ackerbaulich genutzte Gebiete des Donaumooses (2) 
 - „Naba“ bei Langenmosen (1) 
 - Oberstimmer Schacht (1) 
 - Paarniederung (1) 
  
Vom Feilenmoos folgende Gebiete: 
 - Nördlicher Feilenforst (1) 
 - Westliches Feilenmoos (1) 
 - Zentrale Seenplatte des Feilenmooses mit östlich anschließenden Grünlandge-

bieten (1) 
 - Wiesenflächen im südlichen Feilenmoos (1) 
 - Überwiegend ackergenutzte Gebiete im Zentralbereich des Feilenmooses (2) 
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Landschaftsraum Aindlinger Terrassentreppe 
  
Von der Rainer Hochterrasse und Hochschotterplatte folgende Gebiete: 
  
 - Sehensander Forst und Hochschotterplatte (1) 
 - Bachtäler der Aindlinger Terrassentreppe mit talbegleitenden Steilhängen (1) 
 - Großflächige Wälder der Aindlinger Terrassentreppe (1) 
 - Magerrasenbestände bei Weidorf, Ehekirchen und Ambach (1) 
  
Landschaftsraum Donau-Isar-Hügelland 
  
Von den Hügellandschaften des Donau-Isar-Hügellandes folgende Gebiete: 
 - Naturnahe Kiefernwälder im Hagenauer Forst (1) 
 - Feuchte Wiesenflächen zwischen Langenmosen und Edelshausen (1) 
 - Bachtäler des Donau-Isar-Hügellandes (1) 
 - Relief- und strukturreiche Landschaftsteile des Donau-Isar-Hügellandes (1) 
 - Hügelland zwischen Klosterberg und Gotteshofen (1) 
 - Landschaften und Landschaftsteile mit ertragsschwachen Böden und Sonder-

standorten (2) 
 - Großflächige Wälder des Donau-Isar-Hügellandes (1) 
 - Feuchtwälder am Westrand des Dürnbucher Forstes (1) 
 - Einberger Teichgebiet (1) 
 - Kleinflächige strukturreiche Wälder des Donau-Isar-Hügellandes (1) 
  
Vom Paartal folgende Gebiete: 
 - Überschwemmungsgebiet der Paar zwischen Hörzhausen und Reichertshofen(1) 
 - Wiesenbrütergebiete des Paartales zwischen Hohenwart und Reichertshofen (1) 
 - Potentielle Wiesenbrütergebiete und Entwicklungsflächen im Talbereich der Paar 

(1) 
  
Vom Ilmtal folgende Gebiete: 
 - Überschwemmungsgebiet der Ilm zwischen Pfaffenhofen und Rockolding (1) 
 - Talraum der Ilm außerhalb des Überschwemmungsbereiches (1) 
 - Ilmniederung entlang des Augrabens und Birkenhartbaches (1) 
 - Kühmoos (1) 
 - Oberes Ilmtal zwischen Jetzendorf und Pfaffenhofen (1) 
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Geplante Naturschutzgebiete 

  
Die Gebiete sind in Karte 3 Landschaft und Erholung, Tektur 3, Natur und Landschaft, M 1:100 000 

symbolhaft dargestellt. Die Entwürfe der Gebietsumgriffe können, soweit vorhanden, bei den 
unteren Naturschutzbehörden eingesehen werden. 
 
Die geplanten Naturschutzgebiete  (B I  10.8 Z) umfassen nachfolgende Teilräume:  
  
Landschaftsraum Südliche Frankenalb 
  
 - 01 Trockenhänge im Anlautertal nordwestlich Titting 
 - 02 Trockenhänge am Kindinger Berg 
 - 03 Hirschberger Leite westlich Beilngries 
 - 04 Arzbergsüdhang zwischen Beilngries und Kottingwörth 
 - 05 Mühlleite zwischen Kirchanhausen und Unteremmendorf 
 - 06 Schönfelder Tal westlich Schernfeld 
 - 07 Trockenhänge und angrenzende Steinbrüche um Mühlheim-Mörnsheim 
 - 08 Altmühltalhänge südwestlich Hagenacker, Einödsleite und Kruspelberg 
 - 09 Hänge östlich Hagenacker 
 - 10 Groppenhofer und Rieder Leite (Naturwaldreservat Beixenhardt) 
 - 11 Sonnleitenberg südlich Dollnstein 
 - 12 Trockenhänge bei Breitenfurt 
 - 13 Buchenwald Saupark und Parkhaus 
 - 14 Talhänge zwischen Schernfeld und Obereichstätt 
 - 15 Hänge über Eichstätt mit Hessental 
 - 16 Wasserzeller Hang bei Eichstätt mit Frauenberg 
 - 17 Trockenhänge und Waldränder zwischen Landershofen und Inching 
 - 18 NSG-Erweiterung Gungoldinger Heide 
 - 19 Schambach bei Arnsberg mit Katzental und Taleinhängen 
 - 20 Galgenberg bei Altmannstein 
 - 21 Trockenhänge nordöstlich von Altmannstein 
 - 22 NSG-Erweiterung Kreutberg 
 - 23 Konsteiner Hangbuchenwald bei Aicha mit Dohlenfelsen 
 - 24 Schlossberg bei Wellheim 
 - 25 Mühlberg östlich Wellheim 
 - 26 NSG-Erweiterung Mauerner Höhlen 
 - 27 Trockenhänge bei Hütting 
 - 28 Truppenübungsplatz Hepberg 
 - 29 Kasinger Wacholderheide 
 - 30 Trockenhänge bei Oberdolling 
  
  
Landschaftsraum Donautal und Donaumoos 
  
 - 31 Vogelfreistätte Stausee Bertoldsheim 
 - 32 Mooser- und Bertoldsheimer Schütt 
 - 33 Bidi bei Burgheim 
 - 34 Usselmündung und Antoniberg 
 - 35 Donaualtwasser bei Riedensheim 
 - 36 Donauauen zwischen Ingolstadt und Neuburg 
 - 37 Angerslachen südwestlich von Weichering 



 
B I   Natur und Landschaft  (Geplante Naturschutzgebiete)                                  Anhang 2 
 

   15 
Z:  Ziel      G:  Grundsatz   
Regionalplan Ingolstadt   (Fassung Dezember 2003)      

 - 38 Zucheringer Wäldchen 
 - 39 Donauauen bei Pförring 
 - 40 Katzau südwestlich Gaden 
 - 41 Nördlicher Feilenforst (NSG-Erweiterung Nöttinger Viehweide) 
 - 42 Gerolfinger Eichenwald 
  
  
Landschaftsraum Donau-Isar-Hügelland 
  
 - 43 Paaraue 
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Geplante Landschaftsschutzgebiete 
  
Die Gebiete sind in Karte 3 Landschaft und Erholung, Tektur 3, Natur und Landschaft,  
M 1:100 000 symbolhaft dargestellt. Die Entwürfe der Gebietsumgriffe können, soweit  
vorhanden, bei den unteren Naturschutzbehörden eingesehen werden. 
  
Die geplanten Landschaftsschutzgebiete (B I  10.9.1 Z) umfassen nachfolgende Teilräume:  
  
Landschaftsraum Donautal und Donaumoos 
  
 - 01 LSG-Erweiterung Donautal westlich Neuburg 
 - 02 Baierner Holz 
 - 03 Oberer- und Mitter-Laich 
 - 07 Baarer Weiher 
  
Landschaftsraum Aindlinger Terrassentreppe 
  
 - 04 Haselbachtal mit Kugelholz 
  
  
Landschaftsraum Donau-Isar-Hügelland 
  
 - 05 Weilachtal 
 - 06 LSG-Erweiterung Paaraue östlich Schrobenhausen 
  
  
  
  
  
  
 


